
Das Jahr 1842 wurde nicht nur für den Feuerschutz dnr LandgemeindezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"fIk~
sondern auch für das Feuerlöschwesen in Deutschland zu einem denkwürdigen Jahr.

Hatten doch Brände größeren oder kleineren Ausmaßes schon immer Angst und

Schrecken in der Bevölkerung hervorgerufen, so wurde der Brand der Hansestadt

Hamburg im Mai 1842 zu einer Brandkatastrophe ungeheuren Ausmaßes. Man spricht

auch vom größten Brand des 19. Jahrhunderts. Neben Kirdlen, Schulen und Amts-

'gebäuden wurden 4219 Wohnungen in 75 Straßenzügen ein Raub der Flammen. Hun-

dert Menschen mußten sterben. 33000 Überlebende wurden obdachlos, Ein Drittel

der stolzen Hansestadt, der wichtigste und wertvollste Teil war in Schutt und Asche

gesunken.

Heute darf man sicher annehmen, daß die Kunde dieser schrecklichen Ereignisse

damals die Menschen in Stadt und Land bewegt hat. Die Menschen begannen wohl

zu begreifen, daß den Brandgefahren nur durch bessere Organisation zu begegnen
sei.

Besonders drei Männer, als geistige Väter der heutigen Feuerwehrorganisation be-

kannt geworden, machten damals von sich reden.

Der Mechaniker Carl Metz aus Heidelberg, Erfinder der ersten brauchbaren deutschen

Feuerlöschkreiselpurnpe, Ghristian Hengst, Stadtbaumeister in' Durlach, Gründer der

ersten freiwilligen Feuerwehr Deutschlands ,und .Oonrad Dietrich Magirus, erster

Feuerwehrkommandant in Ulm und Fabrikant für Feuerwehrteitern. Durch die erfolg-

reiche Verwirklichung ihrer Ideen wurde dann auch die Entwicklunq des Feuerlösch-

wesens ..antscheidend mitgeprägt.

Das von Christian Hengst im Jahre 1846 gegründete Pompler-Curps-Durtach- eine

für damalige Verhältnisse hervorragend ausgerüstete und ausgebildete Feuerwehr

konnte bereits beim Großbrand des Hoftheaters in Karlsruhe hervorragende Arbeit

leisten.

Was war nun anders geworden?

Erfolgte bisher der Feuerschutz in den Städten und Gemeindan mehr oder weniger

durch Bereitstellung von Feuerlöschgerätschaften, die im Bedarfsfall von Jedermann

bedient werden mußten, so hatte man in Durlach zu einer anderen Organisations-

form gefunden. Auf der Basis der Freiwilligkeit wurden g('signete Mitbürger im Rilh-

men der Möglichkeiten optimal ausgerüstet und ausgebildet. Die Voraussetzungen

für einen erfolgreichen Einsatz der Kräfte zur Erhaltung von Leben und Sachwerten.

konnten dadurch spürbar verbessert werden. Das Beispiel machte Schule. Schon im

Jahre 1847 gründete Magirus die Feuerwehr der Stadt Ulm.

Dem gleichen Beispiel folgend sind aus dieser Zeit auch Neugründungen überliefert.

wobei die Bezeichnung .Turnerteuerwehr" erstmalig auftaucht. Der ursächliche Zu-

sammenhang zwischen Turnerschaft und Feuerwehr erscheint uns heute sehr plau-

sibel. Die erfolgreiche Brandbekämpfung und Hilfeleistung erfordert schließlich auch

körperliche Tüchtigkeit und starke Belastbarkeit aller Beteiligten. Die Gefolgsleute

der damals noch jungen Turnerschaften mit dem erklärten Ziel. alle nützlichen Lei-

besübungen zur Ausbildung der körperlichen und geistigen Kräfte unter völkisch-

sittlichen Gesichtspunkten einzusetzen, stellten nun auch die Reihen derer, die sich

für die neue Aufgabe des freiwilligen Feuerwehrdienstes begeistern ließen.

Die Aufhebung der sogenannten .Turnersperre" im Jahre 1842, ein preußisches Ver-

bot der Turnplätze vom Jahre 1819, brachte eine starke Verbreitung des Turngedan-

kens. Eine Vielzahl von Turnvereinen wurden damals überall im Lande neu gegrun-

deI. Bald sollte sich jedoch zeigen, daß ein Ang.ehöriger der Feuerwehr sportheb

leistungsfähig sein sollte, ein Gefolgsmann der Turnerschaft aber nicht gleichzeltlq

Feuerwehrmann sein mußte. Feuerschutz und Hilfeleistung mußten sich also auch

außerhalb der Turnvereine organisieren lassen.

Die Weiterentwicklung des Feuerlöschwesens in Deutschland brachte dann auch einE'

Ruckläufigkeit im Bestand der Turnerfeuerwehren zu Gunsten unatJlliinglq orq;,!,,·

sierter Wehren.
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RuCkläufigkeit im Bestand der Turnerfeuerwehren zu Gunsten un.1b11iing,q aro;1['"

sier ter Wehren.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Es ist seither oftmals vorgekommen. dilß bei einem ,l'üsGebrochenen f/ranrj,'. If,p n'l
vorstendr:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAentwester garnicht oder nicht zeitig genug, einvon die UnIRf7f',c/)npte (',

hördezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Kenntnis gesetzt, sondern sich damit beglJugt haben. da~ k urturstticn»

Kreisamt und die Gerichtsbehörde zu benechricntiqes», während beiä» Behörden oo-

Löschung eines Brandes doch qetrucnt tätig sind und der bestehenden gesetzlichen

Vorschrift gemäß gcrr.:c.'Jt t:itia cein können.

Um daher für die Zukunft eine solche Ordnungswidrigkeit zu vetrtwition wird h.'er·

durch verfügt, daß künftig bei dem Ausbruche eines Feuers soiort ,,',.1 ohnp (/1"]

mindesten Zeitverlust der unterzeichneten Behörde in deren GeschiJ/fs/okfif F I/rsl""·

straße Nr. 202 durch einen ebzusendenden Feuerreiter von dem bptrnflpnr1en Ort'

vorstande Anzeige zu machen ist, eiemit es derselben möglich qemecn! w trt], lur a.o

schleunige Absendung der Löschgeralschalten und das sonst Ertcrttorttctie zu sor·

gen. Der Ortsvorstand zu Großenritte wird für die sträcklichste Belotqunc; tiieso.

Anordnung bei Meidung scharfer O'sziplinarstrale persönlich verantwortlich gem,1r!/;

Cesset. am 2. August 1842

KurfOrstliche-Residenz-Polizeidirektion

(Unterschrift)
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